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Bekanntmachung 
 
 
Absage und Verschiebung von Sitzungen wegen der Corona-Virus-SARS-CoV2-Pandemie 
 
Wegen der weiterhin kritischen Lage bezüglich der Infektionen mit dem Corona-Virus-SARS-
CoV2 werden folgende Änderungen bei den kommenden Sitzungsterminen vorgenommen, um 
die Anzahl und die Dauer der Sitzungen zu reduzieren: 
 
Die Sitzung des Rates der Stadt Xanten am 25.11.2020 wird abgesagt. 
 
Folgende Sitzungen werden verschoben: 
 
Dienstag,  08.12.2020,  16:30 Uhr,  Wahlprüfungsausschuss 
  (bisher: Mittwoch, 25.11.2020) 
 
Dienstag,  08.12.2020,  17:00 Uhr,  Hauptausschuss 
  (bisher: Donnerstag, 03.12.2020) 
 
Dienstag,  08.12.2020,  17:30 Uhr,  Rat  
     (bisher: 17:00 Uhr) 
 
 
 
Xanten, 11.11.2020 
 
 
 
gez.: 
Thomas Görtz 
Bürgermeister 
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Der Inklusionsbeirat für die Stadt Xanten setzt sich neu zusammen 
 
 
Mit der Wahl eines neuen Stadtrates setzt sich auch der Inklusionsbeirat der Stadt Xanten neu 

zusammen.  

 

Grundlage des Inklusionsbeirates ist § 7 der Satzung über die Wahrung der Belange von 

Menschen mit Behinderung in der Stadt Xanten, in der aktuell gültigen Fassung vom 18.10.2018. 

 

Der Inklusionsbeirat unterstützt den Stadtrat und die Verwaltung bei der Umsetzung der Inklusion 

in Xanten. Dem Beirat gehören 7 stimmberechtigte Mitglieder an. Jedes Mitglied soll eine/n 

Vertreter/in bekommen. Die Mitglieder und Stellvertreter nehmen Ihre Aufgabe ehrenamtlich 

wahr. Zudem gehört die oder der Behindertenbeauftragte der Stadt Xanten dem Beirat als Mitglied 

mit beratender Stimme an. Der Inklusionsbeirat tagt derzeit 4-mal im Jahr in öffentlicher Sitzung. 

Die Geschäftsführung des Inklusionsbeirates obliegt dem Fachbereich Soziales und Beratung der 

Stadt Xanten. 

 

Wer im Inklusionsbeirat mitarbeiten möchte, kann sich bei der Stadt Xanten, Fachbereich Soziales 

und Beratung, Herrn Michael Verhalen, Karthaus 2, 46509 Xanten schriftlich und per Mail an 

michael.verhalen@xanten.de bewerben, oder von Vereinen, Selbsthilfegruppen oder 

Organisationen schriftlich vorgeschlagen werden. Voraussetzung für die Bewerbung zur 

Mitgliedschaft im Inklusionsbeirat ist: 

- Vollendung des 18. Lebensjahres 

- Wohnsitz in der Stadt Xanten 

- Behinderung oder für einen Menschen mit Behinderung sprechend, der sich selbst nicht 

artikulieren kann 

- Angehörige oder Bezugspersonen eines Menschen mit Behinderung in Xanten oder 

Personen, die durch berufliches oder ehrenamtliches Engagement mit der Betreuung von 

Menschen mit Behinderung befasst sind.  

 

Nach einer Vorauswahl schlägt die Verwaltung dem Ausschuss für Soziales, Generationen, 

Inklusion und Integration geeignete Mitglieder vor. Die Wahl der Mitglieder erfolgt auf Empfehlung 

dieses Ausschusses durch den Rat der Stadt Xanten. Die Mitglieder werden für die Dauer der 

Wahlzeit des Rates gewählt.  

 

 

Bewerbungsende ist der 23.12.2020. 
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Informationen erhalten Sie hier: 

 

Fachbereich Soziales und Beratung 

 

Herrn 

Michael Verhalen 

Karthaus 2 

Tel: 02801-772-249 

michael.verhalen@xanten.de 

 

Frau 

Petra Post 

Karthaus 2 

Tel: 02801-772-202 

petra.post@xanten.de 

 

 

 

Xanten, den 11.11.2020 

 

gez. 

Thomas Görtz 

Bürgermeister 
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Satzung zur 9. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Xanten 
vom 16.11.2020 

 
 

Aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV. NRW. 1994, S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Xanten am 10.11.2020 mit der 
Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder des Rates -§ 4 mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder des Rates- folgende Satzung zur 9. Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Xanten beschlossen: 
 
§ 1 
 
§ 3 Absatz 3 erhält folgende neue Fassung: 
  
„3. Für jeden Bezirk wird ein Bezirksausschuss gebildet. 

Der Bezirksausschuss Birten besteht aus 13 Mitgliedern, 
der Bezirksausschuss Lüttingen besteht aus 14 Mitgliedern, 
der Bezirksausschuss Xanten besteht aus 19 Mitgliedern, 
der Bezirksausschuss Wardt besteht aus 16 Mitgliedern, 
der Bezirksausschuss Marienbaum besteht aus 9 Mitgliedern, 
der Bezirksausschuss Vynen/Obermörmter besteht aus 12 Mitgliedern.“ 

 
 
§ 2 
 
§ 9 Abs. 3 Satz 1 Buchst. e) erhält folgende neue Fassung: 
 
„e) den Ausschuss für Soziales, Generationen, Inklusion und  

Integration,“ 
 
 
§ 3 
 
§ 12 erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 12 
Beigeordnete/Beigeordneter, allgemeine Vertretung der Bürgermeisterin/ 
des Bürgermeisters 
 
1. Der Rat der Stadt Xanten kann eine hauptamtliche Beigeordnete oder einen 

hauptamtlichen Beigeordneten wählen, die oder der die allgemeine Vertretung der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wahrnimmt. 

  
2. Ist keine hauptamtliche Beigeordnete oder kein hauptamtlicher Beigeordneter 

gewählt, bestellt der Rat der Stadt Xanten eine Bedienstete oder einen Bediensteten 
der Stadt Xanten zur allgemeinen Vertreterin bzw. zum allgemeinen Vertreter des 
Bürgermeisters. 

  
3. Der Rat der Stadt Xanten bestellt eine weitere Bedienstete oder einen weiteren 

Bediensteten der Stadt Xanten, die bzw. der die allgemeine Vertretung des 
Bürgermeisters übernimmt, wenn die allgemeine Vertreterin bzw. der allgemeine 
Vertreter verhindert ist.  
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§ 4 
 
§ 15 Abs. 4 Satz 4 Buchst. h) erhält folgende neue Fassung: 
 
„h) Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates grundsätzlich 

eine zusätzliche Aufwandsentschädigung nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO NRW 
i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 EntschVO erhalten, werden gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 
GO NRW folgende weitere Ausschüsse ausgenommen: 

  
 Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt, 

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur, 
Ausschuss für Soziales, Generationen, Inklusion und Integration, 
Rechnungsprüfungsausschuss, 
Bezirksausschuss Birten, 
Bezirksausschuss Lüttingen, 
Bezirksausschuss Marienbaum, 
Bezirksausschuss Vynen/Obermörmter, 
Bezirksausschuss Wardt, 
Bezirksausschuss Xanten“ 

 
 
§ 5 
Inkrafttreten 
 
Die Satzung zur 9. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Xanten tritt am Tage nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung zur 9. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Xanten wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Xanten, 16.11.2020 
 
gez.: 
Thomas Görtz 
Bürgermeister 
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Ordnung über die Zuständigkeit der Ausschüsse der 
Stadt Xanten (Zuständigkeitsordnung) 

vom 16.11.2020 
 
Aufgrund des § 58 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) in 
Verbindung mit § 41 Absatz 2 und § 7 GO NRW sowie des § 9 Absatz 12 der Hauptsatzung der 
Stadt Xanten hat der Rat der Stadt Xanten in seiner Sitzung am 10.11.2020 folgende Ordnung 
über die Zuständigkeit der Ausschüsse der Stadt Xanten (Zuständigkeitsordnung) beschlossen: 
 
 
§ 1  
Hauptausschuss 
 
1. Übertragung von Aufgaben mit Entscheidungsbefugnissen, die sich nicht bereits aus 

der Gemeindeordnung ergeben 
 a) die Verfügung über Gemeindevermögen, die Belastung von Grundstücken und die 

Vornahme von Schenkungen und die Hingabe von Darlehen der Gemeinde, 
soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt; 
Ausübung von Vorkaufsrechten, Abschluss von Erschließungsverträgen und 
Ablösungsvereinbarungen; 

 b) Festsetzung der allgemeinen Bedingungen für den Ankauf, Verkauf und Tausch 
von Grundstücken; 

 c) Verpachtungen und Vermietungen sowie Anpachtungen und Anmietungen mit 
einer Jahrespacht bzw. Jahresmiete von über 25.000,00 Euro im Einzelfall; 

 d) Verträge mit einer vereinbarten Laufzeit über einem Wert von 50.000,00 Euro 
bezogen auf die Vertragslaufzeit; 

 e) Erlass von Geldforderungen bei Beträgen über 25.000,00 Euro im Einzelfall; mit 
Ausnahme von Forderungen aus der gewährten Sozialhilfe; 

 f) Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen einschl. Bauleistungen 
nach Maßgabe der Vergabeordnung im Rahmen bereitstehender Haushaltsmittel; 

 g) Vorrangseinräumungen sowie Rangänderungen bei Hypotheken oder 
Grundschulden, die zugunsten der Stadt eingetragen sind; 

 h) Bewilligung von Beihilfen an Vereine, Organisationen und Gesellschaften aus 
bereitstehenden Haushaltsmitteln, soweit sie gesamtstädtischen Charakter haben 
oder aber in ihrem Wirkungsbereich die Grenze eines Stadtbezirks überschreiten; 
diese Ausführungen gelten bei der Kulturförderung nur für einmalige und 
erstmalige Maßnahmen, soweit eine Summe von 2.500,00 Euro überschritten wird 
und nicht für wiederkehrende Maßnahmen; 

 i) Angelegenheiten, die weder dem Rat nach § 41 Absatz 1 GO NRW obliegen noch 
einem anderen Fachausschuss zur Entscheidung übertragen sind, noch ein 
Geschäft der laufenden Verwaltung darstellen; 

 j) Festsetzung von Miet- und Pachtsätzen für im Eigentum der Stadt stehende 
Liegenschaften; 

 k) Führung von Rechtsstreitigkeiten, soweit der Streitwert über 25.000,00 Euro liegt; 
 l) Abschluss von Vergleichen ab einem Wert über 50.000,00 Euro; 
 m) Abschluss städtebaulicher Verträge gemäß § 11 Baugesetzbuch – BauGB; 
 n) Abschluss von Durchführungsverträgen gemäß § 12 Baugesetzbuch – BauGB; 
 o) Abschluss von Erschließungsverträgen gemäß § 124 Baugesetzbuch – BauGB - 
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2.  Beratungszuständigkeiten 
 a) Vorberatung der Stellenpläne; 
 b) Entwicklung der Stadt zu einem Dienstleistungsbetrieb; 
 c) Vorberatung sämtlicher Angelegenheiten, die der Rat entscheidet, sofern nach 

dieser Zuständigkeitsordnung nicht einem anderen Ausschuss die Vorberatung 
übertragen ist. 

 
 
§ 2 
Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Die Zuständigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses ergibt sich aus der Gemeindeordnung  
NRW (§ 59 Abs. 3 GO NRW) sowie aus der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Xanten: 
 
a) Prüfung der Eröffnungsbilanz (§ 92 Abs. 3 GO NRW); 
b) Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes (§ 59 Abs. 3 Satz 1 GO NRW); 
c) Prüfung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes  

(§ 59 Abs. 3 Satz 6 GO NRW); 
d) Stellungnahme zum Ergebnis der Jahresabschlussprüfung  

(§ 59 Abs. 3 Satz 4 GO NRW); 
e) Stellungnahme zum Ergebnis der Gesamtabschlussprüfung  

(§ 59 Abs. 3 Satz 6 GO NRW); 
f) Kenntnisnahme von Prüfaufträgen des Bürgermeisters bzw. der Bürgermeisterin  

an die örtliche Rechnungsprüfung (§ 104 Abs. 4 GO NRW); 
g) Zustimmung zur Mitwirkung Dritter bei der örtlichen Rechnungsprüfung   

(§ 104 Abs. 6 GO NRW); 
h) Beschlussfassung über die Beauftragung der Jahresabschlussprüfung  

an einen Dritten (§ 102 Abs. 3 GO NRW); 
i) Beratung von Prüfberichten der überörtlichen Prüfung und Unterrichtung  

des Rates (§ 105 Abs. 6 GO NRW). 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss bedient sich zur Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben  
der örtlichen Rechnungsprüfung. 

 
 
§ 3 
Ausschuss für Stadtentwicklung Planung und Umwelt 
 
1. Entscheidungsbefugnisse 
 a) Ablösung von Stellplätzen, sofern die Verwaltung beabsichtigt, die Ablösung von 

Stellplätzen abzulehnen; 
 b) Fassung der Aufstellungs- und Offenlagebeschlüsse bei Bauleitverfahren nach 

dem Baugesetzbuch (BauGB); 
 c) Verteilung von Denkmalförderungsmitteln aus den Pauschalzuweisungen; 
 d) Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege der Stadt, soweit es 

sich um Einzelmaßnahmen handelt; 
 e) Entscheidungen nach §§ 5, 6 der Baumschutzsatzung, sofern die Verwaltung die 

Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen abzulehnen beabsichtigt oder wenn 
es sich um Entscheidungen handelt, die die Stadt oder eine Rechtsform, an der 
die Stadt beteiligt ist, betreffen; 
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 f) Anordnung städtebaulicher Gebote gemäß §§ 175 – 179 Baugesetzbuch 
- Baugebot, 
Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot, Pflanzgebot, 
Rückbau- und Entsiegelungsgebot -; 

 g) Ausbauplanung und Gestaltung von gemeindlichen Straßen; 
 h) Abwägung nach § 125 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB). 
  
2. Beratungszuständigkeiten 
 a) Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Bauleitplanung; 
 b) Einleitung von Umlegungsverfahren; 
 c) Veränderungssperren gemäß §§ 14, 16, 17 BauGB; 
 d) städtebauliche Satzungen gemäß §§ 22, 34, 35, 172 BauGB; 
 e) Verfahren zur Durchführung von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen 

gemäß §§ 165 ff. BauGB, von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß 
§§ 136 ff. BauGB, von Stadtumbaumaßnahmen gemäß §§ 171 a – 171 d 
BauGB, von Maßnahmen der Sozialen Stadt gemäß § 171 e BauGB; 

 f) Stellungnahme zu Landesentwicklungsplänen und Regionalplänen; 
 g) Stellungnahme zu Planungen und Planfeststellungsverfahren etc. anderer 

Träger und Körperschaften; 
 h) bei Planungswettbewerben; 
 i) bei Erlass von Satzungen zur Unterschutzstellung von Denkmalbereichen nach 

§ 5 DSchG; 
 j) bei der Aufstellung von 

1. Landschaftsplänen, 
2. Verbandsgrünflächen, 
3. Landschaftsschutzgebieten, 
4. Naturschutzgebieten; 

 k) bei Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft; 
 l) bei Maßnahmen zur Reinhaltung des Wassers (Wasserwirtschaft, 

Gewässerschutz); 
 m) bei Maßnahmen der Abfallbeseitigung; 
 n) bei Maßnahmen zur Lärmbekämpfung; 
 o) Wasserversorgungskonzept nach dem Landeswassergesetz NRW; 
 p) bei Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft; 
 q) Gestaltung von städtebaulich bedeutenden Hochbaumaßnahmen und 

Grünanlagen; 
 r) Grundsatzfragen des Wohnungsbaus;  
 s) sonstige städtebauliche Planungen; 
 t) Verkehrsplanungen mit konzeptionellem Inhalt; 
 u) Grundsatzentscheidungen zur Verkehrssicherung; 
 v) Anordnung von Verkehrszeichen mit grundsätzlicher Bedeutung; 
 w) Begutachtung spezieller Verkehrsfragen. 

 
 
§ 4 
Ausschuss für Schule, Sport und Kultur 
 
1. Entscheidungszuständigkeiten 
 a) Ausübung der Rechte des Schulträgers nach § 61 Absätze 1 und 2 Schulgesetz 

NRW. 
   
2. Beratungszuständigkeiten 
 a) Fachetatansätze; 
 b) Schulbauangelegenheiten; 
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 c) Schulwegsicherungsmaßnahmen; 
 d) sonstige wesentliche Schulangelegenheiten; 
 e) allgemeine Förderung des Sports; 
 f) Einsatz der Mittel aus der Sportpauschale; 
 g) sonstige wesentliche Sportangelegenheiten; 
 h) Förderung allgemeiner wissenschaftlicher und kultureller Angelegenheiten; 
 i) Förderung der Musikpflege; 
 j) Förderung der Stadtbücherei; 
 k) Museums- und Archivangelegenheiten; 
 l) Angelegenheiten der Kirchen. 

 
 
§ 5 
Ausschuss für Soziales, Generationen, Inklusion und Integration 
 
Beratungszuständigkeiten 
  
a) Fachetatansätze; 
b) Angelegenheiten der Sozialhilfe nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches 

XII; 
c) Angelegenheiten der Jugendpflege und des Jugendschutzes; 
d) Angelegenheiten der Kindertageseinrichtungen/Familienzentren; 
e) Angelegenheiten von Seniorinnen und Senioren; 
f) Angelegenheiten zum Thema Pflege; 
g) Angelegenheiten zum Thema demografischer Wandel; 
h) Angelegenheiten zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung; 
i) Angelegenheiten bezüglich der Versorgung und Integration von Flüchtlingen; 
j) Obdachlosenangelegenheiten; 
k) Grundsatzfragen des sozialen Wohnungsbaus;  
l)  sonstige Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten. 

 
 
§ 6 
Wahlausschuss 
 
Entscheidungsbefugnisse aufgrund des Kommunalwahlgesetzes in Verbindung mit der 
hierzu geltenden Kommunalwahlordnung; 
a) Einteilung der Wahlgebiete; 
b) Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge; 
c) Feststellung der Wahlergebnisse. 

 
 
§ 7 
Wahlprüfungsausschuss 
 
Der Wahlprüfungsausschuss wird nach jeder Kommunalwahl neu bestimmt und prüft 
ausschließlich die Durchführung der Wahl und die ordnungsgemäße Feststellung der 
Wahlergebnisse. 
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§ 8 
Inkrafttreten 
 
Die Ordnung über die Zuständigkeit der Ausschüsse der Stadt Xanten (Zuständigkeitsordnung) 
tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Zuständigkeitsordnung in 
der Fassung der 5. Änderung vom 08.12.2016 außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Ordnung über die Zuständigkeit der Ausschüsse der Stadt Xanten 
(Zuständigkeitsordnung) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Ordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Ordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss der Ordnung vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Xanten, 16.11.2020 
 
gez.: 
Thomas Görtz 
Bürgermeister 
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Satzung zur 11. Änderung der Satzung  
der Stadt Xanten über die Anstalt des öffentlichen Rechts als 

Kommunalunternehmen „Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten – DBX –“ 
vom 16.11.2020 

 
 
Aufgrund der §§ 7 Absatz 1 Satz 1 und 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 
666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. 
NRW. S. 916), der §§ 50 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1408), sowie der §§ 38 ff. des Wassergesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 
1995, S. 926/SGV. NRW. 77), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 29.05.2020 
(GV. NRW. S. 376), hat der Rat der Stadt Xanten in seiner Sitzung am 10.11.2020 folgende 
Satzung zur 11. Änderung der Satzung der Stadt Xanten über die Anstalt des öffentlichen Rechts 
als Kommunalunternehmen „Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten – DBX –“ beschlossen: 
 

 
§ 1 

 
In § 5 Absatz 1 wird die Zahl „14“ durch die Zahl „21“ ersetzt. 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung zur 11. Änderung der Satzung der Stadt Xanten über die Anstalt des öffentlichen 
Rechts als Kommunalunternehmen „Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten – DBX –“ tritt am Tag 
nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung zur 11. Änderung der Satzung der Stadt Xanten über die Anstalt des 
öffentlichen Rechts als Kommunalunternehmen „Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten – DBX –“ 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Xanten, 16.11.2020 
 
gez: 
Thomas Görtz 
Bürgermeister 
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Jagdgenossenschaft Birten 
 

Sehr geehrte Mitglieder der Jagdgenossenschaft Birten, 

 

hiermit lade ich Sie zur Jagdgenossenschaftsversammlung am Freitag, den 
18.12.2020 im „Schützenhaus Birten“ Gindericher Str. 1B um 19.30 Uhr, in Birten 
ein. 

 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung  

2. Gedenken der verstorbenen Jagdgenossen 

3. Protokollverlesung der Versammlung vom 27.04.2018 

4. Kassenbericht vom Geschäftsjahr 2018 und 2019 

5. Bericht der Kassenprüfer 

6. Entlastung: 
a) Vorstand 

    b) Kassierer  

7. Wahlen: 

     a) Kassenprüfer 

8. Verschiedenes 

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie, und den damit verbundenen, 
aktuell geltenden Hygienevorschriften, ist eine Anmeldung zur Versammlung 
erforderlich. Bitte richten Sie Ihre Anmeldung an david.terlinden@gmx.de oder 
telefonisch an 0152/52726927. 
 

Xanten, 16.11.2020 

gez.  
Heinz-Willi Brammen 
Jagdvorsteher 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 
Bezirksregierung Düsseldorf 
Flurbereinigungsbehörde 
-Dezernat 33- 

Mönchengladbach, 09.11.2020 
Dienstgebäude 
41061 Mönchengladbach 
Croonsallee 36 – 40 
Tel.: 0211/475-9803 
FAX: 0211/475-9791 
E-Mail: dezernat33@brd.nrw.de 

 
Geplante Flurbereinigung Deich Rees-Bienen 
 
 

Absage des Termins zur Aufklärungsversammlung (angesetzt am 02.12.2020) 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 33, als Flurbereinigungsbehörde hatte mit öffentlicher 
Bekanntmachung vom 17.09.2020 zur Aufklärungsversammlung für die geplante Flurbereinigung 
Deich Rees-Bienen geladen. 

Der Termin war angesetzt am Mittwoch, den 02.12.2020, um 18 Uhr im Bürgerhaus Rees, Markt 
1, 46459 Rees. Aufgrund der Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus wird der 
Termin abgesagt.  

Angesichts der Unabsehbarkeit der Pandemielage, der unveränderten Dringlichkeit des 
Deichbaus und der bereits in einem früheren Termin am 02.12.2019 gegebenen und auf der 
Webseite der Bezirksregierung hinterlegten Informationen soll der Termin auch nicht nachgeholt 
werden.  

Die voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer erhalten zeitnah ein postalisches 
Schreiben mit weiteren Ausführungen zum geplanten Flurbereinigungsverfahren und dem 
weiteren Vorgehen. 

Anschließend wird das Flurbereinigungsverfahren durch Beschluss angeordnet werden. 

Nähere Informationen erhalten Sie  
 im Internet unter 

www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/ → Planen und Bauen → Bodenordnung und Flächenmanagement → geplante Verfahren 

 oder über Direktlink 
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/planen_bauen/bodenordnung_ 
flaechenmanagement/Flurbereinigungsverfahren_Deich_Rees_Bienen.html 

 oder über eine Anfrage per E-Mail oder Telefon 
 
 
 
Im Auftrag 
gezeichnet 
Ralph Merten 
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